
Zum Leitartikel von Albert A. Stahel
melde ich Widerspruch an. Der Autor
beurteilt China durch die Brille der ent-
wickelten Staaten des 21. Jahrhunderts. Es
wäre eher angebracht, Vergleiche zu zie-
hen mit den USA und Deutschland des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts. Dann wird er-
sichtlich, dass China dieselbe Entwick-
lung durchläuft, jedoch im Zeitraffer.

Es ist klar, dass diese Entwicklung
nicht ohne Beschwerden und angesichts
der gegenwärtigen Ressourcenknappheit

am Ende anders verlaufen wird. Am Auf-
stieg Chinas ändert das nichts. Und was
die angebliche Abhängigkeit von Textilex-
porten in die USA anbelangt, nächstes
Jahr fallen die Textilquoten, und China
wird seine Märkte finden, wo es will. Die
Abhängigkeit besteht eher umgekehrt an-
gesichts der von China gehaltenen US-An-
leihen. Wehe dem Dollar, wenn China ent-
scheidet, seine Devisenreserven handelsge-
wichtet umzuschichten, was nicht so abwe-
gig wäre. Dietrich H. Bauer, Bussigny

Von Ludmila Rakusan
Prag

Das geopolitische
Niemandsland zwi-
schen dem östlichs-
ten Rand der EU
und Russland be-
findet sich nach
dem verkündeten
Sieg von Regie-
rungschef Wiktor
Janukowitsch in
den Präsident-

schaftswahlen in Aufruhr. Doch die
geläufige Ers sich nach
den vom Betrugsverdacht überschatte-
ten Wahlen nun auch in der Ukraine
das Szenario von Georgien zu wieder-
holen beginnt, ist mit Vorsicht zu ge-
nfreund-
lich gilt Oppositionsführer Wiktor
Juschtschenko, der nun unter Massen-
protesten den Sieg für sich reklamiert,
vor allem im Westen. Zu Hause jedoch
verschafft ihm dieses Etikett nicht die
erdrutschartige Unterstützung, die vor
genau einem Jahr der zunächst geschei-
terte Präsidentschaftskandidat Saaka-
schwili während seiner Revolution der
Rosen in Georgien genoss.

Einer der Gründe liegt sicherlich
darin, dass Juschtschenko durch keine
Glanzleistungen auffiel, als er als
Nationalbankchef und später als ukrai-
nischer Regierungschef agierte. Sein
damaliger Kampf gegen den korrupten
Staatsapparat und raffgierige Oligar-
chen, die in allen postsowjetischen
Republiken der Modernisierung und
dem Fortschritt in Wege stehen und so-
mit Chance auf besseres Leben verhin-
dern, war weder erfolgreich noch beein-
druckend. Heute wird er, ausser von In-
tellektuellen und Studenten, vor allem
von den Wählern in der Westukraine un-
terstützt, einer ärmlichen agrarischen
Gegend, aus der sich die ukrainischen
Gastarbeiter in Europa rekrutieren.

Sein Widersacher Janukowitsch fin-
det dagegen Unterstützung im indu-
striellen Osten des Landes, wo in den
einstigen Waffenschmieden des Ost-
blocks viele Angehörige der dort und
im Süden ansässigen russischen Min-
derheit arbeiten. Sie stellen beinahe die
Hälfte der ukrainischen Bevölkerung.
Als ihren Kandidaten betrachten ihn
jedoch vor allem die ostukrainischen
Wirtschaftsclans. Janukowitsch ist in
seinen bisherigen Amtsjahren ge-
glückt, wovon Juschtschenko in seiner
Amtszeit nur träumen konnte: Mit der
Wirtschaft geht es endlich bergauf. Das
BIP kletterte im Vorjahr mehr als 9%.
In diesem Jahr werden rund 13% erwar-
tet. Auch die Getreideernte war rekord-
verdächtig. Die Währung ist stabil, die
Inflation hält sich in Grenzen. In abso-
luten Zahlen allerdings sehen diese
Ergebnisse nüchtern aus: Das gesamte
Volumen des BIP betrug 2003 lediglich
50 Mrd. $. Zwar stieg nach langer Zeit
auch das Durchschnittseinkommen
deutlich, doch verglichen mit Russland
erreicht die Ukraine immer noch nur
60% der dortigen Kaufkraftparität.

Offensichtlich jedoch profitieren
von dem Aufschwung vornehmlich
Leute in den Industriegebieten. Um
den ländlichen Regionen zu helfen,
braucht das Land dringend Ausland-
investitionen, die aber weitgehend von
Stabilität und Reformwillen abhängig
sind. Das wissen beide Präsident-
schaftskandidaten. Zudem sind gute
Beziehungen zu Russland schon wegen
Öllieferungen lebenswichtig. Kein
Wunder, dass die politischen Pro-
gramme fast gleich lauten. Der Opposi-
tionsführer würde die Reformen viel-
leicht mit grösserem Eifer verfolgen.
Für die Annahme, Janukowitsch täte
das Gegenteil, spricht jedoch nicht viel.

Das Problem des Landes, das in
Europa liegt und dennoch nicht den
Weg dorthin findet, heisst Leonid
Kutschma. Der skandalumwitterte bis-
herige Präsident war der dritte Kandi-
dat der Wahl. Nachgewiesener Betrug
würde die Annullierung ermöglichen.
Dann könnte er vorerst im Amt bleiben.

Professor Gasteygers Artikel enthält gute
Ansätze, aber auch viel Widersprüch-
liches. Im Abschnitt «Geforderte Allianz»
spricht er von der «nicht enden wollenden
irakischen Tragödie». Dazu nur so viel:
Der Einsatz im Irak ist jetzt knapp einein-
halb Jahre alt. Und an konkreten Lösungs-
schritten ist schon viel mehr erreicht wor-
den als bei den nicht endenden Tragödien
von Israel/Palästina, den unfruchtbaren
Auseinandersetzungen im Balkan oder
dem jetzt mehr als zehn Jahre alten Hick-
hack zwischen West- und Ostdeutschland.

Aufgestossen ist mir auch der Begriff
«schwierige Partner wie Deutschland und
Frankreich». Hier sollte «schwierige»
durch «feige» ersetzt werden. Das reimt
sich dann auch mit der typisch europäi-
schen Konklusion des Artikels: Gefordert
und bekräftigt wird der Wunsch nach einer
verstärkten Zusammenarbeit. Die Euro-
päer verstehen darunter die Fortsetzung ei-
nes «Blah-blah-blah» aus vielen Mündern.
Die Amerikaner tendieren eher zum Han-
deln. Mir, und hoffentlich vielen andern,
ist dies weit lieber. Toni Giger, Biel

Ukraine in der
Zerreissprobe

Von Beatrice Jordi

Der Liegenschaftenhändler wird durch
die ausführliche bundesgerichtliche Recht-
sprechung ähnlich definiert wie der
Wertschriftenhändler. Der Status als Lie-
genschaftenhändler oder als ausserkan-
tonaler Liegenschaftenhändler kann für
den Steuerpflichtigen – anders als mit der
Qualifikation als Wertschriftenhändler –
durchaus auch vorteilhafte Steuerfolgen
haben. Besonders für so genannte Opportu-
nity-Fonds wie auch für Immobiliengesell-
schaften kann die Besteuerung nach den
Regeln, die das Bundesgericht sowie

verschiedene kantonale Gesetze für den
(ausserkantonalen) Liegenschaftenhänd-
ler aufgestellt haben, aus steuerlicher
Sicht bedenkenswert sein. Sie eröffnet inte-
ressante steuerliche Möglichkeiten und
bietet mehr Flexibilität für den Kauf und
Verkauf von Liegenschaften.

Wer ist Liegenschaftenhändler?

Der Liegenschaftenhandel geht gemäss
Definition des Bundesgerichts über die
schlichte Verwaltung von Liegenschaften
hinaus und umfasst in der Regel den
planmässigen An- und/oder Verkauf von
Grundstücken mit Gewinnabsicht. Darü-
ber hinaus kann das Vorliegen weiterer
Indizien die Qualifikation als Liegenschaf-
tenhändler nach sich ziehen.

Die entsprechende Besteuerung kommt
lediglich für Liegenschaftenbesitz in den
so genannten monistischen Kantonen zur
Anwendung, das heisst in denjenigen Kan-
tonen, die den im Rahmen der Veräusse-
rung einer Liegenschaft erzielten Gewinn
sowohl von natürlichen wie auch von ju-
ristischen Personen mit der Grundstück-
gewinnsteuer erfassen. Dazu zählen unter
anderem die Kantone Zürich, Bern, Ba-
sel-Stadt, Baselland, Tessin und Schwyz.
Als ausserkantonaler Liegenschaftenhänd-
ler gilt ein Steuerpflichtiger lediglich
dann, wenn er im Liegenschaftskanton
nur auf Grund seines Liegenschaftenbesit-
zes steuerpflichtig ist.

Gewisse Kantone, zum Beispiel Zürich,
haben spezielle Bestimmungen zur Be-
steuerung des Liegenschaftenhändlers in

ihre Steuergesetze aufgenommen. Zudem
hat das Bundesgericht in jahrelang ge-
festigter Rechtsprechung die Regeln zur
Besteuerung des ausserkantonalen Lie-
genschaftenhändlers entwickelt, die im in-
terkantonalen Verhältnis den kantonalen
Regeln grundsätzlich vorgehen.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung
und zum Teil auch die kantonalen Normen
kennen unter anderem folgende von den
allgemeinen Grundsätzen abweichende
Besonderheiten in der Besteuerung des
(ausserkantonalen) Liegenschaftenhänd-
lers. Unter gewissen Umständen kann der
ausserkantonale Liegenschaftenhändler
den Aufwandüberschuss auf die betref-
fenden Liegenschaften aktivieren und mit
dem zukünftigen Gewinn verrechnen.
Zudem hat er die Möglichkeit, den im
Rahmen der Veräusserung einer Liegen-
schaft erzielten Veräusserungsverlust mit
dem entsprechenden -gewinn zu verrech-
nen. Des weiteren ist es dem ausserkantona-
len Liegenschaftenhändler gestattet, unter
besonderen Umständen die Grundstück-
gewinnsteuer vom steuerbaren Grundstück-
gewinn abzuziehen.

Die Verkaufsstrategie planen

Diese Besonderheiten in der Besteue-
rung können die Steuerbelastung auf dem
erzielten Grundstückgewinn verringern.
Von entscheidender Bedeutung für die
erfolgreiche Umsetzung des Konzepts
des (ausserkantonalen) Liegenschaften-
händlers sind dabei die im Voraus ge-
plante Verkaufsstrategie sowie die Be-

stimmung des Sitzkantons des Liegen-
schaftenhändlers.

Von Interesse ist die Besteuerung als
ausserkantonaler Liegenschaftenhändler be-
sonders für diejenigen Steuerpflichtigen,
die ihre Liegenschaften innert weniger
Jahre veräussern wollen. Wird eine Liegen-
schaft nur kurze Zeit gehalten, sind die
Grundstückgewinnsteuern höher und das
Optimierungspotenzial somit grösser. An-
gesprochen sind dabei die Opportunity-
Fonds, die ihren Liegenschaftenbesitz in
kurzer Zeit veräussern wollen.

Wer kann profitieren?

Doch auch Immobiliengesellschaften
können von der Besteuerung als (aus-
serkantonaler) Liegenschaftenhändler pro-
fitieren. Damit die Voraussetzungen für
die Einstufung als Liegenschaftenhändler
erfüllt werden können, sollte jedoch der
«Handelsbestand» an Liegenschaften nach
einer genauen Analyse in einer einzelnen
Gruppengesellschaft separat zusammen-
gefasst werden.

Unter dem Fusionsgesetz wird es mög-
lich sein, Immobiliengesellschaften mit
zunehmend geringeren Steuerfolgen umzu-
strukturieren. Damit sollten die Kosten bei
der Umsetzung des Konzepts des ausser-
kantonalen Liegenschaftenhändlers auch
für Immobiliengesellschaften durch die
entsprechenden Steueroptimierungsmög-
lichkeiten kompensiert werden können.

Beatrice Jordi, lic.iur., dipl. Steuerexpertin, Prokuris-
tin,Real Estate Tax Group, Ernst & Young, Bern
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